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mertung frember Baiuten, bte entroeber bei ber Siealifatton
große SBerlufte gur gfoïge hatte ober bann bie gabriten
gur $5mn-to&iIifterurtg iïjrex äJtittel groang.

Sie fchmeigerifche @er beret blicft auf ein gutes
3ai)r gurüd. Ser Sllangef an ©erbftbffen, ber im Sur«
jähre git Oerfdjtebenen BetriebSeinftellungen führte, îunnte
im Bertd)ija{>r boflfiänbig bcljobeu rocrben, fagegen
madjif,fid) bant ber öermehrteu ißrobuttiongmoglidifeit
in geroiffen §äutefategorien ein erheblicher SWangel
geltenb. SeSgleidjen erfreute fid) and) bte Sdjut)*
inbuftrie einer großen Aachfrage, fo baß bte meifiett
gabrifen 9Jiiit)e hatten, ben Aitforberungcn itjrer Kitnb«
jdjaft gerecht gu roerbeit. Unter biefen Umftänbeu mar
c§ ihnen möglich, bie bortjanbeneu Bager in roeitgehenbftem
3Jia§e gu tiquibieren. gut bie gabrifen bilbete ber Sûîatiget
an 9vDt)materialieu bag aange gabr I)inbttrd) bie grbite
©urge gitr Subenteber fiet einer ber bisherigen fjmupt«
tieferanten, Seutfdjianb, gufotge beg abfotuteit Ausfuhr«
OerbuteS OoÜftänbig außer Betracht. gut ben Ausfall
fittb bie fdjmeigerifchen ©erbereten in erfreulicher SBeife
in ben Biß getreten, bie ati§ bem ©efiitle ber erftftaffigeu
inlättbifdjen 9îot)£)aut einen namhaften Seil beg ÜDiilitcir--

bebarfeg beden fonnteu. — fjufammenfaffenb unö gum
Schluß tönnen mir fefiftellen, baß bte fd)tt>eigerifche
gnbuftrte bte fchroeren Saften, bie ihr ber Krieg im
gefdfiebenen Qaïjre auferlegt hat» mit bemerfenSroetter
AJiberflanbgfraft trägt. Sticht ntangeinbe Aufträge finb
es, meldje unfern gabrifen greffe Sorgen bereiteten,
fonbern bteSchmierigteitenberiliohftoffbefchaf«
fung unb bie ©infehränfung beg ©jçporteS.
Ste gange Bebeutung biefer Satfache Hegt nicht fomohl
in ber ©egenwart, als »telmehr in ber ßuEunft, in»
bem eS ftdj für bte Sdjmeig um nichts roeniger ^anbeU
als um bie Behauptung ihrer Stellung auf bem SBelt«

martte, bie fte fid) mit raftlofer Arbeit unb mit be«

beutenben Opfern erworben hat. Sie Qufurtft ift ungewiß
unb hängt in meiteftem SJlaße baoon ab, ob eS unferer
©ïportinbufirte mögltch ift, bte gufotge ber Betriebs«
ausfälle oerlorene ißofüion burch Beftiebigung ber aus«

länbifdjen 9tach frage mieber gn erreichen.

93ttnbe$rat3fref$iuf$
belreffenb ben

fandet mit ItmeMen tin) letaMfilen.
(SSorn 23. Segember 1916.)

Art. 1. Set gefamte Çanbei mit Altmetallen unb
Atetaüabfällen roirb unter bte 9tufficht beS ffMUifchen
Departements (DanbelSabteilung) gefieHt, welches btefe

atuffic^t burch ein hierfür gu begeid)nenbeS Organ au§=
üben läßt.

Art. 2. 9Ber fid) mit btefem Raubet in irgenb einer
gorm befaßt, hat Bücher über ©in« unb Ausgang ber
tßaren gu führen, fo baß bie Sagerbeftänbe, nach ©orten
unterfä)ieben, fomie bte begahtten ißretfe !tar erfichtttct)
finb. Sem Bolliifchen Separtement (|>anbelSabteilnng)
unb bem oon ihm mit ber Stufficht beauftragten Organ
ift jebergeit ©inficht in bte Bücher gu gemähten, fomie
lebe oertangte AuStunft gu erteilen.

Art. 3. Sie Borräte merben burch &a§ Bolitifche
Departement (ÇanbelSabteilung) ober burch ba§ oon
biefem begegneten Organ nach Bebarf ben tniänbifchen
gnbuftrten, roetdje Sittmetalle ober SHetattabfäCte »er«
arbeiten, entroeber bireït ober burch Bermitttung oon
•èânblern gugerotefen. Itte Käufe, Betfäufe unb Stefe»

rungen finb an bie Qufiimmung ber genannten Stelle ge«
bunben. Sie öffentlichen SranSportanfiatten bürfen bie

Beförberung oon Altmetallen unb iWetatlabfätlen nur
gegen eine oom ißolttifchen Separtement (|janbel§ab«
teitung) ober bem oon ihm bagu ermächtigten Dgan auS«

geftettte Beroittigung übernehmen.
Art. 4. SaS fpolltif'dje Separtement (fjanbelSab«

teitung) mirb bie |jöchfipreife feftfe^en taffen, nach melden
ftdh Käufer unb Berfäufer oon Altmetallen unb SHetall«
abfätten gu rieten haben.

9trt. 5. SBer biefem Bef^tuß ober ben oom 9ßolt»

tifchen Separtement gu beffen Ausführung ertaffenen
Borf^riften gumiberhanbett, mirb mit grauten 50 bis
gr. 20,000 gebüßt ober mit ©efängniS beftraft. Ste
beiben Strafen tonnen oerbunben merben. gn befon«
bereu gälten tann außerbem bie Konfistation ber SBaren
oerffigt merben.

Art. 6. Ste Berfolgung unb Beurteilung ber Ober»

teetungen liegt ben tantonaten ©eridhten ob. Set erfte
Abfdhnttt beS BunbeSgefeheS oom 4. gebruar 1853 über
bag BunbeSftrafrecht ber Sdhmeigerifdjen ©ibgenoffen«
fchaft finbet Anmenbung.

Art. 7. Sa§ ijMitifche Separtement ift jebod) be>

rechtigt, Übertretungen ber oom BunbeSrat ober oom
Separtement ertaffenen Borfshriften ober ©ingeloerfü»
gungen, geftütjt auf Art. 5 hiesoor, in jebem etngetneu
ÜbertretungsfaH unb gegenüber jeber etngetnen ber be=

teitigten tßerfonen mit Buße bis auf gr. 10,000 gu be«

ftrafen unb bamit bie betreffenben übettretnngSfäüe gu
etlebigen ober aber bte Sdhutbigen ben tompetenten ©e=

richtSbehörben gur Beftrafung gu überroeifen. Ser Bußen«
entfeheib beS Separiementg ift ein enbgüttiger; er tann mit
KonfiSfation ber SBaren oerbunben merben. Sag 93oti«

tifche Separtement tann ben Satbeftanb oon ftch auS

fefifietlen Iaffen ober aber bte tantonaten Betjörben mit
etner Unterfuchung beauftragen.

Art. 8. Siefer Bef^tuß tritt fofort in Kraft. SaS
tßotiiifche Separtement ift mit bem Bottgug beauftragt.

beé ©cbattewent«
betreffenb ben

Findel mit JfltiMtaiSen und luetallaMäilen
(®om 23. ®ejember 1916.)

L Atle Borräte an Altmetallen unb SMaüabfäHen
merben burch ^e ißublitation biefer Berfügung als be»

fchlagnahmt ertlärt.
II. Bon biefer Befchlagnahme merben foroohl fämt«

lidhe oorhanbenen als noch anfallenbe SJÎengen nadh«
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wertung fremder Valuten, die entweder bei der Realisation
große Verluste zur Folge hatte oder dann die Fabriken
zur Immobilisierung ihrer Mittel zwang.

Die schweizerische Gerberei blickt auf ein gutes
Jahr zurück. Der Mangel an Gerbstoffen, der im Vor-
jähre zu verschiedenen Betriebseinstellungen führte, konnte
im Berichtjahr vollständig behoben werden, dagegen
machH sich dank der vermehrten Produktionsmöglichkeit
in gewissen Häutekategorien ein erheblicher Mangel
geltend. Desgleichen erfreute sich auch die Schuh-
industrie einer großen Nachfrage, so daß die meisten
Fabriken Mühe hatten, den Anforderungen ihrer Kund-
schaft gerecht zu werden. Unter diesen Umständen war
es ihnen möglich, die vorhandenen Lager in weitgehendstem
Maße zu liquidieren. Für die Fabriken bildete der Maugel
an Rohmaterialien das ganze Jahr hindurch die größte
Sorge Für Bodenleder fiel einer der bisherigen Haupt-
lieferanten, Deutschland, zufolge des absoluten Ausfuhr-
Verbotes vollständig außer Betracht. Für den Ausfall
sind die schweizerischen Gerbereien in erfreulicher Weise
in den Riß getreten, die aus dem Gefalle der erstklassigen
inländischen Rohhaut einen namhaften Teil des Militär-
bedarfes decken konnten. — Zusammenfassend uno zum
Schluß können wir feststellen, daß die schweizerische
Industrie die schweren Lasten, die ihr der Krieg im
geschiedenen Jahre auferlegt hat, mit bemerkenswerter
Widerstandskraft trägt. Nicht mangelnde Aufträge sind
es, welche unsern Fabriken große Sorgen bereiteten,
sondern die Schwierigkeiten der Rohstoffbeschas-
sung und die Einschränkung des Exportes.
Die ganze Bedeutung dieser Tatsache liegt nicht sowohl
in der Gegenwart, als vielmehr in der Zukunft, in-
dem es sich für die Schweiz um nichts weniger handelt
als um die Behauptung ihrer Stellung auf dem Welt-
markte, die sie sich mit rastloser Arbeit und mit be-
deutenden Opfern erworben hat. Die Zukunft ist ungewiß
und hängt in weitestem Maße davon ab, ob es unserer
Exportindustrie möglich ist, die zufolge der Betriebs-
ausfälle verlorene Position durch Befriedigung der aus-
ländischen Nachfrage wieder zu erreichen.

Bundesratsbeschlutz
betreffend den

Handel mit AltmeMe« m» MMWllen.
(Vom 23. Dezember 1916.)

Art. 1. Der gesamte Handel mit Altmetallen und
Metallabfällen wird unter die Aufsicht des Politischen
Departements (Handelsabteilung) gestellt, welches diese
Aussicht durch ein hierfür zu bezeichnendes Organ aus-
üben läßt.

Art. 2. Wer sich mit diesem Handel in irgend einer
Form befaßt, hat Bücher über Ein- und Ausgang der
Waren zu führen, so daß die Lagerbestände, nach Sorten
unterschieden, sowie die bezahlten Preise klar ersichtlich
sind. Dem Politischen Departement (Handelsabteilung)
und dem von ihm mit der Aufsicht beauftragten Organ
ist jederzeit Einsicht in die Bücher zu gewähren, sowie
jede verlangte Auskunft zu erteilen.

Art. 3. Die Vorräte werden durch das Politische
Departement (Handelsabteilung) oder durch das von
diesem bezeichneten Organ nach Bedarf den inländischen
Industrien, welche Altmetalle oder Metallabfälle ver-
arbeiten, entweder direkt oder durch Vermittlung von
Händlern zugewiesen. Alle Käufe, Verkäufe und Liefe-
nmgen sind an die Zustimmung der genannten Stelle ge-
bunden. Die öffentlichen Transportanstalten dürfen die

Beförderung von Altmetallen und Metallabfällen nur
gegen eine vom Politischen Departement (Handelsab-
teilung) oder dem von ihm dazu ermächtigten Ogan aus-
gestellte Bewilligung übernehmen.

Art. 4. Das Politische Departement (Handelsab-
teilung) wird die Höchstpreise festsetzen lassen, nach welchen
sich Käufer und Verkäufer von Altmetallen und Metall-
abfüllen zu richten haben.

Art. 5. Wer diesem Beschluß oder den vom Poli-
tischen Departement zu dessen Ausführung erlassenen
Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit Franken 50 bis
Fr. 20,000 gebüßt oder mit Gefängnis bestraft. Die
beiden Strafen können verbunden werden. In beson-
deren Fällen kann außerdem die Konfiskation der Waren
verfügt werden.

Art. 6. Die Verfolgung und Beurteilung der über-
tretungen liegt den kantonalen Gerichten ob. Der erste

Abschnitt des Bundesgesetzes vom 4. Februar 1853 über
das Bundesstrafrecht der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft findet Anwendung.

Art. 7. Das Politische Departement ist jedoch be-

rechtigt, Übertretungen der vom Bundesrat oder vom
Departement erlassenen Vorschriften oder Einzelverfü-
gungen, gestützt auf Art. 5 hiervor, in jedem einzelnen
Übertretungsfall und gegenüber jeder einzelnen der be-

teiligtm Personen mit Buße bis auf Fr. 10,000 zu be-

ftrasen und damit die betreffenden Übertretungsfälle zu
erledigen oder aber die Schuldigen den kompetenten Ge-
nchtsbehörden zur Bestrafung zu überweisen. Der Bußen-
entscheid des Departements ist ein endgültiger; er kann mit
Konfiskation der Waren verbunden werden. Das Poli-
tische Departement kann den Tatbestand von sich aus
feststellen lassen oder aber die kantonalen Behörden mit
einer Untersuchung beauftragen.

Art. 8. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Das
Politische Departement ist mit dem Vollzug beauftragt.

Verfügung des Politischen Departements
betreffend den

HWtM Mit MmewMn UNA MtalîabMtN
(Vom 23. Dezember 1916.)

I. Alle Vorräte an Altmetallen und Metallabfällen
werden durch die Publikation dieser Verfügung als be-

schlagnahmt erklärt.

II. Von dieser Beschlagnahme werden sowohl sämt-
liche vorhandenen als noch anfallende Mengen nach«

ZG à» ^kààlità-MMStîs
Vi/üllllngersti'ssss. — Tslspbon.

ZMiàdM eisernerkÄrme»
kîir àis

WsàMs «MK Mmà-à

^ LpsàlAi'Mkî: ^vrmsn für à Zsirîà ^
Mr ârt.
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ftefjenb aufgeführter SBare betroffen, unb eS roerben bte

nachfolgenben greife als ©öchfipreife exllärt :

A. Tupfer:
1. Reue Kupferabfäße gr. 3.80
2. aitlupfer, fchroer, ttegelrec^t „ 3.80
3. aitlupfer, leicht, itegelrccht „ 3.60
4. aitlupfer, oerjtnnt » 3 40
5. Tupfer non geuerbüdfjfen unb ©te|boljen „ 4.40
6. Kupferbraßtabfäße bis 5 mm 4 40
7. Kupfetbraßtabfäße über 5 mm „ 4.60
8. Kupferfpäßne, rein „ 3.40
9. Kllfcßeelupfer „1.80

10. Kupferbraßtabfäße, öerjtnnt „ 3.80
B. Meffing:

1. Reue Meffingabfäße tnïl. Satronenßülfen „ 2.90
2. aitmeffing, @uß 2.60
3. aitmefjing, leicht (©ammlmeffing) „ 2.40
4 Mefftng»©tangenfpäne „ 2.60
5. M<ffing=@ußfpäne 2.30

C. Sronje:
1. ©ammelrotguß „3 50
2. Mafchinenbronje „ 3.70
3. ©lofemetaB 4.30
4. ©ßrmetaß 3.40
5 Sronjefpäne, reine 2.80
6. Sronjefpäne mit hochprozentigem ginn»

unb Kupfergeßalt 3.20
7. Sronzebraßtabfäfle 3.80

D. Slei:
1. aiteS aBetcßblei -.80
2. aiteS Stet, gemifcßt -.75
3. ailumulatorenblel „ — .40

E. 3 i n t :

1. Reue glnlabfäße 1.40
2. aiteS gtnl, gemifc|t „ 1.30

F. ginn:
1. ©atnmeliinn „3.80
2. ailtjtttn, I. Dualität 6.80
3. Söffeljlnn 3.80
4. ©ppßonztnn (©ppßonlöpfe) 4 80

G. Sagermetall:
1. Sagermetaßabfäfle(tprei§ je nach Segierung).
2. 3XlteS ©cßriftmetafl 1.30

H. Reufilber:
1. Reue SReuftlberabfalle 2.90
2. Reuftlberfpäne, reine 2.60
3. ait=ReinntcleI unb abfäße 15.—

L aluminium:
1. Reue aiumtniumblecßabfäße „ 4.50
2. Sllte aiumtniumblecßabfäfle 3.25
3. aluminium» @uß, alt 3.—
4. atumlnium=Slechfpäne „ 3 25
5. aiuminium=®ußfpäne, rein 2.50

III. aile ©igentümer ober Serroaßrer oorfießenb auf»
geführter SSßaren haben ihre Sorräte, auch auf bem SranS»
port beßnbltcße, innerhalb fünf Sagen nach her ißublt*
lation biefer Verfügung im ©cßroeljerifchen ©anbelS»
amtSblatt, ber Offiziellen gentralfieße für SRetalle in
Sern anpmelben. Sie Sßareri bürfen ohne guftim»
mung biefer ©teile roeber oeräußert nocß an einen anbern
Ort gebracht roerben. Staatliche unb prioate Sager»
häufer haben ber genlralftefle non aßen pr Einlagerung
lommenben Sßaren unoetjüglich Mitteilung p machen.

IV. Son ber Sefcßtagnaßme merben nicht betroffen :

a) ^Diejenigen aitmetaße unb Metaflabfäße, teelcße ftch
tn inbufirteßen unb geroerblichen betrieben befinben ùnb
nachweisbar für etgene gabrilaiionSp>ecfe pr Serroen»
bung tommen foßen; b) bie aitmetaße unb Metaflab»
fälle in prioaten Haushaltungen ; c) bie Seftätibe oon

aitmetaßen unb Metaßabfäßen bei ben eibgenöffifdjen
Setrieben unb SranSportanftalten, fomett biefe Seftänbe
nicht tn ben ©anbei gebraut merben.

V. Sor jebem Serlauf ifi ber Dffijieflen gentral»
fieße ein ©efuch in boppelter auSfertigung p unter»
breiten. Setläufe finb nur gültig, menn fte oon ber

gentralfieße genehmigt finb. gm SBiberhanblmtgSfaße
finb Käufer unb Serläufer ftrafbar. SBaren, bie ohne

Seroültgung oerlauft morben finb, lönnen überbieS Ion»

ßSjiert merben. Son jeber gaftura ober abredßnmtg
ift ber gentralfieße eine Kopie einpfenben.

VI. Ser gentralfieße fleht baS Red)t p, über bie

befclßagnahmten äßaren pßanben ber gnbuftrte p ben

feftgefeßten ©öshftpreifen p oerfügen. Sefteßenbe Kauf»
ober Saufchoerträge über bie oon biefer Serfügung be»

troffenen äBaten finb, fomett fte nodh nicht burdj beib»

fettige Seiftungen ooßpgen finb, ungültig.
VIL Sie Dffijieße gentraljMe für Metall? ift er»

mädhtigt, für ©pejioiforten bte ißretfe fefiplegen.
Sie Mitglteber ber gentralfieße ftnb berechtigt, für

bie Steferungen an bte gnbuftrten, melche aitmetafl» ober
Metaßabfäfle »erarbeiten, einen gufdßag bis p 10%
p ben ©ödßfipreifen p berechnen.

VIII. guroiberbanblungen merben nach Maßgabe bei
SunbeSratSbefdjlußeS oom 23. Sejember 1916 beftraft.

IX. Siefe Serfügung tritt am 23. Sejember 1916
tn Kraft.

©er mfphaltfitt.
Son Stephan Mailar.

Ser Serfaffer, bem aus fetner langjährigen Sätiglett
gerabe auf biefem ©ebtete bte umfaffenbften ©rfabrungen

p ©ebote ftehen, hat gefunben, baß ein roirllich aßen

Sebingungen ooü entfprechenber afphaltlitt folgenbe an»

forberungen p erfüßen hat unb jroar :

1. höchfte ©laftiiität,
2. bebeutenbe IbhäfionSlraft, ohne fpröbe p merben,
3. höchfte SBiberftanbSfähigleit gegen gerreiffung ober

Srucl, auch bei nteberen Semperaturen,
4. ber Kiti barf nicht rtnnig ober fiebrig merben,

auch nicht bei einigermaßen höheren Semperaturen
im ©ommer,

5. ber Kitt muß miberftanbSfähig fein gegen fchroadje

©äuren unb ailatien.
aßen btefen anforberungen lann natürlidh nur ein

Material ooßlommen genügen, menn baSfelbe unter Se»

obacßtung aßer Kauteßen, aßet ©rfaßrungen auf bem

©ebiete ber ©hemie unb ber Shpßl Ijerflefießt roirb.
©in Kitt, ber pm Seifptel nie fo meit erhärten lann,

baß er in ben gmifcßenräumen ber Rohrmuffen p einem

feften, biefe ooß auSfüßenben, homogenen Körper roirb,

jeigt ben Mangel, baß er bei horizontal gelagerten Röhren
aus ben Muffen auSrtnnt. Sen ©ffelt berartiger fehlest
oerbidhteter Rohrleitungen lann man ftch mit feinen feljr

unangenehm roerbenben Konfequenjen leicßt oorfteßen.

aehnlich oerhält eS ftch, ®^nn ein foldjer Kitt als

fiugenoergußmittel bei ©ietnpflafiern im ©ommer bie

Reigung hat, p fdjneß unb p leicht ju ermeichen; bte

annehmli^leit, bte ftch bann ben gußgängern bietet, menn

fte ben SeroetS für bie Unplänglichleit ber Sergußmiitel
an ben ©ttefelfohlen herum tragen, ift auch ßhnefl erraten.

©anbelt eS ftch auf ber einen ©eite um ein guoiel,

fo ift auch baS „guroenig" lein Sorteil. gu harte Kitte,

bte ber nötigen ©laftiiität entbehren, erfüßen ihren gmect

auch nicht, gm galle ber Rohr»erbic|tungen äußert fi<h

bteS bann bartn, baß bie gugenoerbießtungen eoentueflen

©eßungen, rote folche bei ben inS ©rbretdh eingebauten

Rohrleitungen, auch wnter bem ©igengemi^te unb bem
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stehend aufgeführter Ware betroffen, und es werden die

nachfolgenden Preise als Höchstpreise erklärt:
X. Kupfer:

1. Neue Kupferabfälle Fr, 3.80
2. Altkupfer, schwer, tiegelrecht „ 3.80
3. Altkupfer, leicht, tiegelrecht „ 3.60
4. Altkupfer, verzinnt „340
5. Kupfer von Feuerbüchsen und Stehbolzen „ 4.40
6. Kupferdrahtabfälle bis 8 mm 4 40
7. Kupferdrahtabfälle über 5 mm „ 4.60
8. Kupferspähne, rein „ 3.40
9. Klischeekupfer „4.80

10. Kupferdrahtabfälle, verzinnt „ 3.80
L. Messing:

1. Neue Mesfingabfälle inkl. Patronenhülsen 2.90
2. Altmessing, Guß 2.60
3. Altmessing, leicht (Sammlmessing) „ 2.40
4 Messtng-Stangenspäne „ 2.60
5. Missing-Gußspäne 2.30

(1 Bronze:
1. Sammelrotguß „350
2. Maschinenbronze „ 3.70
3. Glockenmetall 4.30
4. Ehrmetall 3.40
5 Bronzespäne, reine 2.80
6. Bronzespäne mit hochprozentigem Zinn-

und Kupfergehalt 3.20
7. Bronzedrahtabfälle 3.80

v. Blei:
1. Altes Weichblei -.80
2. Altes Blei, gemischt -.75
3. Akkumulatorenblei „ — .40

15. Zink:
1. Neue Zinkabfälle 1.40
2. Altes Zink, gemischt „ 1.30

Zinn:
1. Sammelzinn „3.80
2. Altzinn, 1. Qualität 6.80
3. Löffelzinn „ 3.80
4. Syphonzinn (Syphonköpfe) „ 4 80

d. Lagermetall:
1. Lagermetallabfälle (Preis je nach Legierung).
2. Altes Schriftmetall 1.30

11. Neusilber:
1. Neue Neusilberabfälle 2.90
2. Neusilberspäne, reine 2.60
3. Alt-Reinnickel und Abfälle 15.—

1. Aluminium:
1. Neue Aluminiumblechabfälle „ 4.50
2. Alte Aluminiumblechabfälle „ 3.25
3. Aluminium-Guß, alt 3.—
4. Aluminium-Blechspäne „ 3 25
5. Aluminium-Gußspäne, rein 2.50

III. Alle Eigentümer oder Verwahrer vorstehend auf-
geführter Waren haben ihre Vorräte, auch auf dem Trans-
port befindliche, innerhalb fünf Tagen nach der Publi-
kation dieser Verfügung im Schweizerischen Handels-
amtsblatt, der Offiziellen Zentralstelle für Metalle in
Bern anzumelden. Die Waren dürfen ohne Zustim-
mung dieser Stelle weder veräußert noch an einen andern
Ort gebracht werden. Staatliche und private Lager-
Häuser haben der Zentralstelle von allen zur Einlagerung
kommenden Waren unverzüglich Mitteilung zu machen.

IV. Von der Beschlagnahme werden nicht betroffen:
u) Diejenigen Altmetalle und Metallabfälle, welche sich
in industriellen und gewerblichen Betrieben befinden und
nachweisbar für eigene Fabrikationszwecke zur Verwen-
dung kommen sollen; b) die Altmetalle und Metallab
fälle in privaten Haushaltungen; e) die Bestände von
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Altmetallen und Metallabfällen bei den eidgenössischen
Betrieben und Tranêportanstalten, soweit diese Bestände
nicht in den Handel gebracht werden.

V. Vor jedem Verkauf ist der Offiziellen Zentral-
stelle ein Gesuch in doppelter Ausfertigung zu unter-
breiten. Verkäufe sind nur güllig. wenn sie von der

Zentralstelle genehmigt sind. Im Widerhandlungsfalle
sind Käufer und Verkäufer strafbar. Waren, die ohne

Bewilligung verkauft worden sind, können überdies kon-

fisziert werden. Von jeder Faktura oder Abrechnung
ist der Zentralstelle eine Kopie einzusenden.

VI. Der Zentralstelle steht das Recht zu, über die

beschlagnahmten Waren zuhanden der Industrie zu den

festgesetzten Höchstpreisen zu verfügen. Bestehende Kauf-
oder Tauschverträge über die von dieser Verfügung be-

troffenen Waren sind, soweit sie noch nicht durch beid-

seitige Leistungen vollzogen sind, ungültig.
VII. Die Offizielle Zentralstelle für Metalle ist er-

mächtigt, für Spezialsorten die Preise festzulegen.
Die Mitglieder der Zentralstelle sind berechtigt, für

die Lieferungen an die Industrien, welche Altmetall- oder
Metallabfälle verarbeiten, einen Zuschlag bis zu 10°/o
zu den Höchstpreisen zu berechnen.

VIII. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des

Bundesratsbeschlußes vom 23. Dezember 1916 bestraft.
IX. Diese Verfügung tritt am 23. Dezember 1916

in Kraft.

Der Asphaltkitt.
Von Stephan Mattar.

Der Verfasser, dem aus seiner langjährigen Tätigkeit
gerade auf diesem Gebiete die umfassendsten Erfahrungen
zu Gebote stehen, hat gefunden, daß ein wirklich allen

Bedingungen voll entsprechender Asphaltkitt folgende An-
forderungen zu erfüllen hat und zwar:

1. höchste Elastizität,
2. bedeutende Adhäsionskraft, ohne spröde zu werden,
3. höchste Widerstandsfähigkeit gegen Zerreiffung oder

Druck, auch bei niederen Temperaturen,
4. der Kitt darf nicht rinnig oder klebrig werden,

auch nicht bei einigermaßen höheren Temperaturen
im Sommer,

5. der Kitt muß widerstandsfähig sein gegen schwache

Säuren und Alkalien.
Allen diesen Anforderungen kann natürlich nur ein

Material vollkommen genügen, wenn dasselbe unter Be-

obachtung aller Kautellen, aller Erfahrungen auf dem

Gebiete der Chemie und der Physik hergestellt wird.
Ein Kitt, der zum Beispiel nie so weit erhärten kann,

daß er in den Zwischenräumen der Rohrmuffen zu einem

festen, diese voll ausfüllenden, homogenen Körper wird,
zeigt den Mangel, daß er bei horizontal gelagerten Röhren
aus den Muffen ausrinnt. Den Effekt derartiger schlecht

verdichteter Rohrleitungen kann man sich mit seinen sehr

unangenehm werdenden Konsequenzen leicht vorstellen.

Aehnlich verhält es sich, wenn ein solcher Kitt als

Fugenvergußmittel bei Steinpflastern im Sommer die

Neigung hat, zu schnell und zu leicht zu erweichen; die

Annehmlichkett, die sich dann den Fußgängern bietet, wenn

sie den Beweis für die Unzulänglichkeit der Vergußmittel
an den Stiefelsohlen herum tragen, ist auch schnell erraten.

Handelt es sich auf der einen Seite um ein Zuviel,
so ist auch das „Zuwenig" kein Vorteil. Zu harte Kitte,

die der nötigen Elastizität entbehren, erfüllen ihren Zweck

auch nicht. Im Falle der Rohrverdichtungen äußert sich

dies dann darin, daß die Fugenverdichtungen eventuellen

Setzungen, wie solche bei den ins Erdreich eingebauten

Rohrleitungen, auch unter dem Eigengewichte und dem
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